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Unterricht in Früherziehung, Klavier,
Keyboard, Akkordeon, Gitarre, Violine,

Querflöte, Blockflöte, Klarinette,
Saxophon.

Musikschule
Metronom

Tel. 0 22 36 / 9 49 97 32 oder 02 28 / 47 47 48
www.musikschule-metronom.deFerien sind Ausflugszeit, in der

lohnende Ziele in der Region
gefragt sind. Ob Seen und
Wanderstrecken, Museen und
Schlösser, der Nationalpark Ei-
fel oder dieTalsperren im Bergi-
schen Land: die Region im
Großraum Köln-Bonn hat für
Tagesausflügler und Kurzurlau-
ber eine Menge zu bieten. In
den nächsten Wochen geben
wir Tipps für den kleinen
„Urlaub daheim“.

Blankenheim (me).ZumStart
unserer Serie geht es auf eine
Lauschtour durch Blankenheim.
Im Herzen der Eifel direkt am
Ahr- und Eifelsteig liegt der ma-
lerische Burgort, über dessen
Ortskern die Grafenburg Blan-
kenheim thront, in der
sich heute eine Ju-
gendherberge
befindet. Die
„Lauschtour-
App“ ist ein
Audioguide
für Stadt-
führungen,
Rallyes und
Wanderun-
gen. Mithilfe
vonGPS-Tracking
gibt die App an aus-
gewähltenStellen entlang

einer Route
Informatio-

nen im Audio-
format aus. Somit

kann der Nutzer den

Stadtrundgang in Eigenregie er-
leben und ohne Gästeführer auf
Erkundungstour gehen.
Für die Entwicklung der
Lauschtour durch den histori-

schenOrtskernvonBlankenheim
arbeitete dieVerwaltungmit dem
Touristikverein Oberes Ahrtal,
dem Förderverein Eifelmuseum
und zweiOrtsführern (Wolfgang
Doppelfeld undMarkus Schmitz)
zusammen.
Dabei wurden einige Sehens-
würdigkeiten eingebunden, um
so die Möglichkeit zu schaffen
die Geschichte Blankenheims,
die kulturellen Bauwerke und
örtlichen Traditionen für die
Bürger, aber auch Touristen auf
eine moderne Art und digitale
Weise erlebbar zumachen.
Die Tour wurde sowohl für Er-
wachsene als auch für Kinder
produziert, sodass es ein attrak-
tives Angebot für Familien be-
steht, aber der Ortskern auch als
außerschulischer Lernort einen
neuen Anreiz bietet.
Nach der „Lauschtour“ laden
die neugestalteten Erholungsan-
lagen um den Schlossweiher in
BlankenheimzumVerweilen ein.
Wassersportmöglichkeiten bietet
der Freilinger See.
Auf zahlreichen - auch überre-
gionalen – Rad- undWanderwe-
gen wie dem Ahr-Radweg, Ahr-
Steig und Eifelsteig erschließen
sich Gästen die einmalige Natur
und Landschaft rund um den
Ortskern mit Naturschutzgebie-

tenwie demWacholderschutzge-
biet Lampertstal oder dem Non-
nenbachtal in dem zahlreiche
Schmetterlingsarten zubeobach-
ten sind.
Los geht’s: Laden Sie sich die
„LauschtourApp“ auf Ihr Endge-
rät herunter und erleben Sie das
historische Blankenheim von ei-
ner ganz neuen, digitalen Seite!
www.nordeifel-tourismus.de

Auf „Lauschtour“ gehen

Bürgermeister Rolf Hartmann und Jennifer
Meuren, stellvertretende Fachbereichsleiterin
und zuständig für Tourismus, stellen die
„Lauschtour-App“ vor. Foto: Gemeinde Blankenheim

Anfahrt
Mit den Eifel-Bahnen (RE 12,
RE 22 und RB 24) erreichen
Sie stündlich von Köln und
Bonn über Euskirchen den
Bahnhof Blankenheim-Wald.
Von dort sind es 5 km bis
zum Zentrum von Blanken-
heim. Die Anbindung zum
Zentrum erfolgt über die
Buslinie 832.
Wenn Sie aus dem Groß-
raum Köln/Bonn anreisen
(VRS-Gebiet), nutzen Sie die
Fahrplanauskunft des VRS:
www.vrsinfo.de
Mit dem Auto:
Köln über die A1: Abfahrt
Blankenheim

Gemeinsam im
Pfarrzentrum
Kaffee trinken
Wesseling. Das Ahle Kluster
kann aufgrund der Corona Pan-
demienochnichtwieder geöffnet
werden, da in den Räumlichkei-
ten des Ahle Klusters nicht die
vorgeschriebenen Sicherheits-
vorschriften einhalten können.
Ab Freitag, 10. Juli wird von 15
bis 17 Uhr ein Treffen im Pfarr-
zentrum Msgr. Lothar Maßberg
angeboten. Die gültigen Sicher-
heitsvorschriften müssen zwin-
gend eingehaltenwerden.Hierzu
gehören Abstand halten und
Maskenpflicht bis zumSitzplatz,
Registierung von Vorname, Na-
me und Telefonnummer. Die
Plätze haben auch den vorge-
schrieben Abstand. Es werden
Getränke auf Spendenbasis an-
geboten. Dieses Treffen soll,
wenn es angenommen wird, je-
den Freitagnachmittag stattfin-
den. Für dieses Treffen müssen
gewisse Vorkehrungen getroffen
werden, daher bedarf es einer
Anmeldung bei Elke Heider, Te-
lefon 02236/81764.

Der Rat der Stadt Wesseling hat
in seiner Sitzung am 16.06.2020,
auf Grund des § 25 Abs. 1 Nr. 2
Baugesetzbuch (BauGB, in der
Fassung der Bekanntmachung
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634))
und des § 7 der Gemeindeordnung
Nordrhein-Westfalen (GO NRW, in
der Fassung der Bekanntmachung
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666),
zuletzt geändert durch Artikel 5
des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV.
NRW. S. 202)), folgende Satzung
beschlossen:
Präambel
Die Satzung der Stadt Wesseling
zur Ausübung eines besonderen
Vorkaufsrechts dient der Sicherung
einer geordneten städtebaulichen
Entwicklung im Bereich des so-
genannten „Norton-Geländes“ in
Wesseling. Das „Norton-Gelände“
ist auf Grund seiner Nähe zur Wes-
selinger Innenstadt und seiner Grö-
ße von erheblicher Bedeutung für
die städtebauliche Entwicklung.
Das Areal war bis zum Jahr 1992
ein traditioneller Industriestandort
der Schleifmittelproduktion. Nach
der Betriebseinstellung wurde das
ca. 9 ha große „Norton-Gelände“
an eine private Immobilien- und
Baugesellschaft veräußert. Die
Nutzungs- bzw. Verkaufsabsichten
der Eigentümerin für das Areal sind
derzeit weder bekannt noch abseh-
bar.
Seit 1992 hat sich das „Norton-Ge-
lände“ zu einer Industuriebrache,
mit zunehmender Verwahrlosung
und fortschreitendem Verfall der
Industriebauten, entwickelt. Diese
städtebaulichen Missstände haben
negative Auswirkungen auf das
Stadtbild Wesselings und beein-
trächtigen zudem die geordnete
städtebauliche Entwicklung im Be-
reich des „Norton-Geländes“.
Die Stadt Wesseling verfolgt zwei
wesentliche Ziele:
Zur Sicherung der geordneten
städtebaulichen Entwicklung im
Bereich des „Norton-Geländes“ be-
steht zum einen Handlungsbedarf
zurDurchführungvonMaßnahmen
des besonderen Städtebaurechts

nach Kapitel 2 BauGB. Zum ande-
ren soll durch die Satzung sicher-
gestellt werden, dass das „Norton-
Gelände“ der notwendigen - den
städtebaulichen Vorstellungen der
Stadt entsprechenden - Gesamt-
entwicklung zugänglich bleibt und
für eine zukunftsfähige Stadtent-
wicklung mobilisiert werden kann.
§ 1 Besonderes Vorkaufsrecht
Für die in § 2 dieser Satzung be-
zeichneten Flächen zieht die Stadt
Wesseling städtebauliche Maß-
nahmen entsprechend Kapitel 2
BauGB (besonderes Städtebau-
recht) in Betracht. Zur Gewinnung
von Beurteilungsgrundlagen über
dieFestlegungsvoraussetzungenist
die zeitnahe Durchführung vorbe-
reitender Untersuchungen gemäß
§ 141 BauGB vorgesehen. Die tat-
sächlich anzuwendenden städte-
baulichenMaßnahmen könnenerst
nach Durchführung der vorberei-
tenden Untersuchungen abgeleitet
und festgelegt werden.
Zum Erlasszeitpunkt zieht die Stadt
Wesseling die folgenden Entwick-
lungsszenarien in Betracht:
Das brachliegende „Norton-Gelän-
de“ weist eine hohe Standortgunst
und Eignung als Innenentwick-
lungspotenzial für bauliche Nach-
folgenutzungen auf. Die Umgebung
ist durch eine heterogene Nutzung
gekennzeichnet; das „Norton-
Gelände“ befindet sich zwischen
Gewerbe-/Industriegebieten,
Wohngebieten und Gemeinbe-
darfseinrichtungen und hat durch
seine Abgeschlossenheit eine
erhebliche räumlich-funktionale
Trennwirkung für die umgebenden
städtischen Nutzungsbereiche.
Vorstellbar wären sowohl eine
gewerbliche Nachnutzung des
ca. 9 ha großen Geländes als auch
städtebaulich sinnvolle, zumindest
teilweise gemischte Nutzungsbe-
reiche, die bestehende Strukturen
der Umgebung aufgreifen könnten.
Je nach Ergebnis der vorbereiten-
den Untersuchungen wäre auch
die Aufwertung vorhandener bzw.
Schaffung neuer Grün- und Frei-
raumstrukturen denkbar.

Übergeordnetes Ziel der Stadt ist
die räumliche und funktionale Ein-
bindung des „Norton-Geländes“ in
die umgebenden städtebaulichen
Strukturen. Aufbauend auf dieser
Zielsetzung und den Ergebnissen
der vorbereitenden Untersuchun-
gen wird die Mobilisierung des
seit Jahrzehnten brachliegenden
Betriebsgeländes, die Beseitigung
der vorgenannten städtebaulichen
Missstände, die Schaffung qua-
litätvoller Bebauungs- und Frei-
raumstrukturen sowie die Erschlie-
ßung des neuen Stadtbereiches
durch öffentliche Straßen-, Wege-
und Grünverbindungen angestrebt.
Zur Sicherung einer geordneten

städtebaulichen Entwicklung im
Bereich des „Norton-Geländes“
steht der Stadt Wesseling mit die-
ser Satzung ein besonderes Vor-
kaufsrecht gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2
BauGB zu.
§ 2 Geltungsbereich der Satzung
Der Geltungsbereich der Vorkaufs-
rechtssatzung wird begrenzt durch
die Unterführung am Kronenweg
im Nordwesten, den parallel zur
Stadtbahnlinie 16 Köln-Bonn lie-
genden öffentlichen Fußweg (Vor-
gebirgsstraße) im Nordosten, den
Wendeplatz Vorgebirgsstraße und
das Gewerbegebiet Rheinbogen im

Osten, die öffentliche Grünfläche/
Hangkante parallel zur Moselstra-
ße im Südwesten sowie durch pri-
vate unbebaute Grundstücke bzw.
Gewerbegrundstücke am Kronen-
weg im Westen (vgl. Plankarte).
Entsprechend dem Liegenschafts-
kataster des Rhein-Erft-Kreises
liegen folgende Flurstücke im Gel-
tungsbereich der Vorkaufsrechts-
satzung:
Grundbuchbezirk 054699 Wesse-
ling, Grundbuchblatt 3297
Gemarkung 4699 Wesseling
Flur 18, Flurstücke 138; 252; 253;
254; 255.
Der räumliche Geltungsbereich
der Vorkaufsrechtssatzung ist in
der beigefügten Plankarte, die Be-
standteil dieser Satzung ist, darge-
stellt.
§ 3 Inkrafttreten der Satzung
Die Satzung der Stadt Wesseling
zur Ausübung eines besonderen
Vorkaufsrechts für den Bereich
„Norton-Gelände“ tritt am Tag ihrer
Bekanntmachung im Amtsblatt der
Stadt Wesseling in Kraft.
Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende, vom Rat der Stadt
Wesseling am 16.06.2020 be-
schlossene Satzung sowie die nach-
folgenden Hinweise werden hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.
Hinweise:
1. Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeord-
nung Nordrhein-Westfalen (GO
NRW) kann die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften
dieses Gesetzes gegen Satzungen,
sonstige ortsrechtliche Bestim-
mungen und Flächennutzungsplä-
ne nach Ablauf eines Jahres seit ih-
rer Verkündung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmi-

gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige orts-
rechtliche Bestimmung oder der
Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensman-
gel ist gegenüber der Gemeinde
vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.
2. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wer-
den unbeachtlich
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,
b) eine unter Berücksichtigung des
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über
das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans und
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres seit Bekanntmachung des
Flächennutzungsplans oder der
Satzung schriftlich gegenüber der
Gemeinde unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB
beachtlich sind.
Die Satzung zur Ausübung eines
besonderenVorkaufsrechts fürden
Bereich „Norton-Gelände“ ist im
Internet über https://www.o-sp.de/
wesseling abrufbar.
Wesseling, den 23.06.2020
Der Bürgermeister
gez. Erwin Esser
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